
Re g i eru n gs rat
Kanton Zug

Regierungsrat, Postfach, 6301 Zug

Nur per E-Mail
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Frau Bundesrätin Karin Keller-Suter
Bundesgasse 3
3003 Bern
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Genehmigung des Addendums zur AIA-Vereinbarung Finanzkonten und der AIA-Verein
barung Kryptowerte sowie Änderung des Bundesgesetzes und der Verordnung über den
internationalen AIA in Steuersachen (AIAG und AIAV)
Vernehmlassung des Kantons Zug

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 15. Mai 2024 hat das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) das Ver
nehmlassungsverfahren in rubrizierter Angelegenheit eröffnet und die Kantonsregierungen zur
Einreichung einer Stellungnahme bis am 6. September 2024 eingeladen.

Zum vorgeschlagenen Massnahmenpaket stellen wir folgende

Anträge:

1. Das vorgeschlagene Massnahmenpaket sei mit nachfolgender Änderung umzusetzen.

2. Die Steuerbefreiungsverfügung eines Kantons oder der Eintrag in eine öffentliche Steuer
befreiungsliste eines Kantons genügt zum Nachweis der Qualifikation als qualifizierter
gemeinnütziger Rechtsträger i.S.v. Art. 3 Abs. 9biS E-AIAG.

Begründung:

1. Mit der Einführung des neuen Standards für den AIA über Kryptowerte und der Anpas
sung des Standards für den AIA über Finanzkonten kommt die Schweiz ihrer internatio
nalen Verpflichtung im Bereich der Steuertransparenz nach, was entscheidend zum Er
halt der Glaubwürdigkeit und Reputation des Schweizer Finanzplatzes beiträgt. Die Ein
haltung internationaler Standards im Steuerbereich ist Bestandteil der Strategie des Bun
des zur Sicherstellung des Zugangs zu internationalen Märkten für die Schweizer Wirt
schaft. Die Umsetzung des AIA über Kryptowerte als internationaler AIA-Standard ist
überdies ein folgerichtiger Schritt im Sinne einer Fortsetzung der von der Schweiz ein
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geschlagenen Strategie im Zusammenhang mit dem AIA über Finanzkonten. Mit dem
neuen Standard werden Lücken im Dispositiv zur Sicherstellung der internationalen Steu
ertransparenz geschlossen, die in Folge der Entwicklung der Finanzmärkte über die letz
ten Jahre entstanden sind. Zudem wird die Gleichbehandlung traditioneller Finanzinsti
tute und Vermögenswerte mit Kryptowerten und Anbietern von Kryptodienstleistungen si
chergestellt. Entsprechend stimmen wir dem vorgeschlagenen Massnahmenpaket grund
sätzlich zu.

2. Die kantonalen Steuerbehörden sind vom automatischen Informationsaustausch haupt
sächlich als Empfänger von Meldungen über ausländische Finanzkonten betroffen. Künf
tig werden sie auch Meldungen zu Transaktionen mit Kryptowerten erhalten. Wenn je
doch keine Informationen über den Vermögensstand der Kryptowerte per Ende Jahr aus
getauscht werden, dürfte deren Nutzen für die Veranlagungsbehörden gering sein. Wir
unterstützen deshalb die Stellungnahme der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorin
nen und Finanzdirektoren (FDK) vom 5. Juli 2024, wonach dieser Umstand bei der
nächsten Überarbeitung des AIA über Kryptowerte eingebracht werden sollte. Zu den
Bestimmungen über die Meldevorschriften haben wir ansonsten keine Bemerkungen.

3. Gemäss Art. 3 Abs. 9L E-AIAG gilt ein in der Schweiz ansässiger Rechtsträger als quali
fizierter gemeinnütziger Rechtsträger und somit als nicht meldendes Finanzinstitut, wenn
er die in Art. 6a E-AIAV festgelegten Voraussetzungen erfüllt und über eine entspre
chende Bestätigung der zuständigen schweizerischen Steuerverwaltung verfügt.

4. Gemäss Art. 6a E-AIAV gelten als qualifizierte gemeinnützige Rechtsträger in der
Schweiz ansässige Rechtsträger, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
a) Sie werden in der Schweiz ausschliesslich für religiöse, gemeinnützige, wissen

schaftliche, künstlerische, kulturelle, sportliche oder erzieherische Zwecke errichtet
und betrieben oder sie werden in der Schweiz errichtet und betrieben und sind Be
rufsverbände, Wirtschaftsverbände, Handelskammern, Arbeitnehmerverbände,
Landwirtschafts- oder Gartenbauverbände, Bürgervereinigungen oder Organisatio

nen, die ausschliesslich zur Förderung der sozialen Wohlfahrt betrieben werden.

b) Sie sind in der Schweiz von der Einkommens- oder Gewinnsteuer befreit.

c) Sie haben keine Anteilseignerinnen oder -eigner oder Mitglieder, die Eigentums-

oder Nutzungsrechte an ihren Einkünften oder Vermögenswerten haben.

d) Nach schweizerischem Recht oder nach den Gründungsunterlagen der Rechtsträ

ger dürfen ihre Einkünfte und Vermögenswerte nicht an eine Privatperson oder ei

nen nicht gemeinnützigen Rechtsträger ausgeschüttet oder zu deren Gunsten ver

wendet werden, ausser in Übereinstimmung mit der Ausübung der gemeinnützigen

Tätigkeit des Rechtsträgers, als Zahlung einer angemessenen Vergütung für er

brachte Leistungen oder als Zahlung für einen vom Rechtsträger erworbenen Ver

mögensgegenstand in der Höhe des entsprechenden Marktwerts.

e) Nach schweizerischem Recht oder nach den Gründungsunterlagen der Rechtsträ

ger werden bei ihrer Liquidation oder Auflösung ihre Vermögenswerte an einen
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staatlichen Rechtsträger oder einen Rechtsträger, der die Voraussetzungen nach
den Buchstaben a—e erfüllt, übertragen oder sie fallen der Regierung der Schweiz,
eines Kantons oder einer Gemeinde anheim.

5. Im Kontext des neuen Begriffs des «qualifizierten gemeinnützigen Rechtsträgers» ist
demnach eine Bestätigung über die Erfüllung dieser Voraussetzungen erforderlich. Dabei
ist gemäss erläuterndem Bericht zwar davon auszugehen, dass diese Voraussetzungen
inhaltlich den Voraussetzungen für die Steuerbefreiung bei den direkten Steuern (z. B.
Art. 56 Bst. g und h DBG) entsprechen. In den entsprechenden Bestimmungen des E
AIAG oder des E-AIAV wird dies aber nicht explizit so festgehalten.

6. Es ist daher fraglich, ob eine Bestätigung über die Steuerbefreiung im Sinne von Art. 56
Bst. g oder h DBG entsprechend als Bestätigung im Sinne von Art. 3 Abs. 9bis E-AIAG
überhaupt genügt. Gemäss dem erläuternden Bericht ist dies nur der Fall, soweit bei der
Bestätigung der Steuerbefreiung die gleichen Voraussetzungen geprüft wurden, wie sie

nach Art. 6a E-AIAV verlangt werden. Andererseits ist gemäss erläuterndem Bericht nicht
ausgeschlossen, dass schweizerische oder ausländische meldende Finanzinstitute von

schweizerischen qualifizierten gemeinnützigen Rechtsträgern entweder eine Aktualisie

rung der Bestätigung oder aber eine ausdrückliche Nennung des Begriffs des qualifizier

ten gemeinnützigen Rechtsträgers verlangen.

7. Die Bestimmungen in E-AIAG und E-AIAV sind deshalb anzupassen. Es ist zu verhin
dern, dass die kantonalen Steuerbehörden mit einer Flut von Anträgen von heute bereits

steuerbefreiten Institutionen konfrontiert werden, die eine Bestätigung der Qualifikation
als qualifizierter gemeinnütziger Rechtsträger verlangen. Aufgrund der grossen Anzahl

von steuerbef reiten Institutionen würde es für die kantonalen Steuerbehörden zu einem

nicht tragbaren Zusatzaufwand führen, wenn sie für eine grosse Anzahl dieser Institutio

nen die in Art. 6

E-AIAV aufgeführten Voraussetzungen prüfen und bestätigen müssten.

8. Aus den oben dargelegten Gründen beantragen wir, den Wortlaut von Art. 3 Abs. 9bis

VE-AIAG wie folgt zu formulieren:

«Ein in der Schweiz ansässiger Rechtsträger gilt als nicht meldendes Finanzinstitut,

wenn er gemäss Art. 56 Bst. g oder h DBG von der direkten Bundessteuer befreit ist und

entweder über eine gültige Steuerbefreiungsverfügung der zuständigen kantonalen Steu

erbehärde verfügt oder in einem äffentlich zugänglichen kantonalen Verzeichnis über die

steuerbefreiten Institutionen eingetragen ist«.

Damit ist eine (Neu-)Bestätigung der Steuerverwaltung über die Steuerbefreiung nicht

mehr notwendig. Art. 6a E-AIAV wird damit obsolet und ist zu streichen.
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9. Sofern für die internationale Akzeptanz erforderlich, könnten die Bestimmungen in Art. 3
Abs. 9bis E-AIAG und Art. 6a E-AIAV auch so belassen werden. Jedoch wäre explizit in
Art. 6a E-AIAV aufzunehmen, dass die Voraussetzungen von Art. 6a Bst. a-e E-AIAV als
erfüllt gelten, wenn ein in der Schweiz ansässiger Rechtsträger über eine Steuerbefrei
ungsverfügung gemäss Art. 56 Bst. g oder h DBG verfügt oder in einem öffentlich zu
gänglichen kantonalen Verzeichnis über die steuerbef reiten Institutionen eingetragen ist.
Art. 6a E-AIAV wäre somit mit einem zweiten und dritten Absatz wie folgt zu ergänzen:

«2 Die Voraussetzungen gemäss Abs. 1 gelten als erfüllt, wenn ein Rechtsträger gemäss
Art. 56 Bst. g oder h DBG von der direkten Bundesteuer befreit ist.

Als Bestätigung im Sinn von Art. 3 Abs. AIAG gilt auch eine Steuerbefreiungsverfü
gung gemäss Art. 56 Bst. g oder h DBG oder ein Eintrag in einem öffentlich zugänglichen
kantonalen Verzeichnis über die steuerbefreiten Institutionen. »

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu
berücksichtigen.

Zug, 20. August 2024

Freundliche Grüsse

Regierungsrat des Kantons Zug

Silvia Thalmann-Gut Tobias Moser
Frau Landammann Landschreiber

Versand per E-Mail an:

- Eidgenössisches Finanzdepartement (vernehmlassungen@sif.admin.ch, PDF und Word)

- Zuger Mitglieder der Bundesversammlung

- Finanzdirektion (info.fd@zg.ch)

- Steuerverwaltung (internet.stv@zg.ch)
- Staatskanzlei (info.staatskanzlei@zg.ch)


